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Verwaltungsvorschrift zur zweiten Änderung der Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der durch das Hochwasser Anfang Juni 2013 verur
sachten Schäden 
Verwaltungsvorschriften vom 4. Juni 2013- 31-S 1915-1/262-23279- sowie 
vom 2. April2014- 31-S 1915/1/287-2014/17203-

Die Verwaltungsvorschrift vom 4. Juni 2013 - 31-S 1915-1/262-23279 -, 

zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 2. April 2014 - 31-S 

1915/1/287-2014/17203-, wird hiermit wie folgt geändert: 

Für Aufwendungen bis zum 31. Dezember 2019 gelten die Textziffern 4.1.7 

und 4.3.2 des Abschnitts A in folgender Fassung: 

"4.1.7 Wiederherstellung beschädigter Betriebsgebäude und beschädigter 

beweglicher Anlagegüter 

Aufwendungen für die Wiederherstellung beschädigter Betriebs

gebäude und beschädigter beweglicher Anlagegüter können ohne 

nähere Prüfung sowie ohne betragsmäßige Begrenzung als Erhal

tungsaufwand anerkannt werden, wenn mit der Wiederherstellung 

innerhalb von drei Jahren nach dem schädigenden Ereignis be

gonnen wurde und die bisherigen Buchwerte fortgeführt werden. Wird 

ein Gebäude nicht abgerissen, sondern lediglich saniert, ist abwei

chend von den allgemeinen Grundsätzen auf Antrag von Erhaltungs

aufwand auszugehen. 
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Der Abzug als Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, als die Auf

wendungen des Steuerpflichtigen die Entschädigungen übersteigen und der 

Steuerpflichtige wegen des Schadens keine Absetzung für außergewöhnliche 

technische oder wirtschaftliche Abnutzung vornimmt." 

"4.3.2 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Gebäuden und am Grund 

und Boden können ohne nähere Nachprüfung sowie ohne betragsmäßige 

Begrenzung als Erhaltungsaufwand behandelt werden. Wird ein Gebäude nicht 

abgerissen, sondern lediglich saniert, ist abweichend von den allgemeinen 

Grundsätzen auf Antrag von Erhaltungsaufwand auszugehen. Der Abzug als 

Erhaltungsaufwand kommt nur insoweit in Betracht, als die Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen die Entschädigungen übersteigen und der Steuerpflichtige 

wegen des Schadens keine Absetzung für außergewöhnliche technische oder 

wirtschaftliche Abnutzung vornimmt. Aufwendungen größeren Umfangs können 

gleichmäßig auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden. Zur Berücksichtigung von 

Schäden an der eigengenutzten Wohnung im eigenen Haus vgl. Tz. 4.5." 

Für Aufwendungen nach dem 31. Dezember 2019 gelten die Textziffern 4.1.7 und 4.3.2 

des Abschnitts A in der Fassung der Verwaltungsvorschrift vom 2. April 2014- 31-S 

1915/1/287-2014/17203. 
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